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^raktifd) fjat bie Sarffe nid}t gerabe oie! gu bebeuten, ba bie

^oftbeamten, bie biefe 3eitfd)rift lejen rnüffen ober möchten, raoffl ge=

niigenb Srcmgöjifd) können, ©runbfäiflid) aber miiffen mir, foiange
mir nid)t klarer jeifen, raiefo eine ©infpradje „ben an jenem ^ongrejj
in Stage jtei)enben Snterejfen nnjeres Canöes abträglid)" (raenigfiens
„ei)er abträglid)") geroejen mären nnb ob ber îkrgidff ein jreiroiliiger
ober ergroungener roar, biefen immer noct) bebauern. 2lber bie ©eneral=

bircktion brückt bie „guoerfid)tlict)e 5)offmmg" ans, bie Stusjdjaitung
bes Sentjdjen aus bem 'SMtpojtblatt fei nur oorübergeijenb. 535ir ijoffen
mit i!)r, unb fo mären rair roieber einig.

Bmffcaften

Jt.?•/©• haben redit: bie 95or«

träge bes iperrn ßberften gelten nidjt „als
befonberett ©enufj", fonbem „als be«

fonberer". Siemödjten roiffen, roarum?
Sarum : 2)er *25erfaffer bes Sages tjätte

and) fdjreiben können, jene Vorträge gelten

jebesmal „für einen befonbern ©enuß".
fRad) „als" ftefjt alfo ber SBerfall, nad)

„für" ber SBenfall.Unb inarum bas? „"211s"

ift ein "Binberoort unb oerbinbet ben

Saggegenftanb (bie Vorträge) mit bem

2lusfageroort („befonberer ©enufj"), bas

alfo in bemfelbenSali ftctjen mujj.9fmetn«
fadjften roäre ber Sag: „Siefe Vorträge
finb ein befonberer ©enufj." 9îun mill
fiel) aber ber Sd)reiber nict)t auf feine per«

fönlidje 3lnfidjt ftügen, fonbern fagen, baff

fie allgemein als befonberer ©enufj gelten.

„Selten als" roirb betjanbelt roie „erfifjei«
nen als, als etroas angefegen ober betrachtet

roerben". 9îun aber kann man „gelten" mit
bem, als roas jemanb ober etroas gilt, aud)

uerbinben mit S)ilfe bes 93 or tu ort s

„für". ®in 93orroort regiert aber immer
einen abhängigen Sali, „für" ben 915en»

fall ; alfo gelten bie Vorträge „für einen

befonbern ©enufj". (2)afj man gier bas un«

beftimmte ©efdjledjtsroort „einen" nicht
roeglaffen kann, ift eine ftiliftifdje 93cfon«

berfjeit.) Unferm ©ünber finb alfo jroei
^Beübungen burdjeinanbergekommen :

„gelten als roer ober roas?" unb „gelten

für roen ober roas?" 3)ie Sünbe ift
einigermaßen oerjeiijlid) (aber fie bleibt
eine loeil beibe ÎBenbungen gleid) richtig
unb gleidjbebcutenb finb, roaijrenb bei bem

bebeutungsoerroanbten „halten" nur „für"
gebräud)lid) ift. 2Ftan fagt alfo : „Oberft
Sd). roirb für einen guten tKebner geljal«

ten", nid)t „als ein guter 9tebner", roas

grammatifd) aud) möglid) roäre, aber man

fagt nun einmal nidjt fo (obfdjon es l)ie

unb ba oorkomrnt!); es roiberfpridjt ein«

fad) bem Spradjgcbraud). ©iroas ift an bem

„als befonberen ©enuß" bod) erfreulich :

baß ftatt bes häufigen falfcfjen ÎBerfalls
einmal §ur 21broed)flimg ein falfdjer 913en«

fall fteljt Smlfd) ift ber ÎBetifalI aud) in
folgenbem Sag aus einer 3)ankfagung :

„©pejiell e n Sank gebührt allen benen,

..." Hillen jenen gebührt „fpegielt e r Sank ;

aber ber Schreiber f d) u b e t Ihnen „fpcgi«

eilen 2)ank". (9I3ie Ijäfflid) übrigens in
einer 2)ankfagung basljrembroort klingt!)
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Praktisch hat die Sache nicht gerade viel zu bedeuten, da die

Postbeamten, die diese Zeitschrift lesen müssen oder möchten, wohl ge-

nügend Französisch können. Grundsätzlich aber müssen wir, solange
wir nicht klarer sehen, wieso eine Einsprache „den an jenem Kongreß
in Frage stehenden Interessen unseres Landes abträglich" (wenigstens
„eher abträglich") gewesen wären und ob der Verzicht ein freiwilliger
oder erzwungener war, diesen immer noch bedauern. Aber die General-
dircktion drückt die „zuversichtliche Hoffnung" aus, die Ausschaltung
des Deutschen aus dem Weltpostblatt sei nur vorübergehend. Wir hoffen
mit ihr, und so wären wir wieder einig.

Briefkasten

M.Z.,S. Sie haben recht- die Bor-
träge des Herrn Obersten gelten nicht „als
besonderen Genuß", sondern „als be-

sonderer". Sie möchten missen, warum?
Darum - Der Verfasser des Satzes hätte
auch schreiben können, jene Borträge gelten

jedesmal „für einen besondern Genuß".
Nach „als" steht also der Werfall, nach

„fiir" der Wenfall.Und warum das? „Als"
ist ein Bindewort und verbindet den

Satzgegenstand (die Borträge) mit dem

Aussagemort („besonderer Genuß"), das

also in demselben Fall stehen muß. Am ein-

fachsten wäre der Satz- „Diese Borträge
sind ein besonderer Genuß." Nun will
sich aber der Schreiber nicht auf seine per-
sönliche Ansicht stützen, fondern sagen, daß

sie allgemein als besonderer Genuß gelten.

„Gelten als" wird behandelt wie „erschei-

neu als, als etwas angesehen oder betrachtet

werden". Nun aber kann man „gelten" mit
dem, als was jemand oder etwas gilt, auch

verbinden mit Hilfe des Borworts
„für". Ein Borwort regiert aber immer
einen abhängigen Fall, „fiir" den Wen-

fall ^ also gelten die Vortrage „für einen

besondern Genuß". (Daß man hier das un-

bestimmte Geschlechtswort „einen" nicht
weglassen kann, ist eine stilistische Bcson-
derheit.) Unserm Sünder sind also zwei

Wendungen durcheinandergekommen -

„gelten als wer oder was?" und „gelten

für wen oder was?" Die Sünde ist

einigermaßen verzeihlich (aber sie bleibt
eine weil beide Wendungen gleich richtig
und gleichbedeutend sind, während bei dem

bedeutungsvcrwandten „halten" nur „für"
gebräuchlich ist. Man sagt also - „Oberst
Sch. wird für einen guten Redner gehal-

ten", nicht „als ein guter Redner", was
grammatisch auch möglich wäre, aber man

sagt nun einmal nicht so (obschon es hie

und da vorkommt!)? es widerspricht ein-

fach dem Sprachgebrauch. Etwas ist an dem

„als besonderen Genuß" doch erfreulich -

daß statt des häufigen falschen Werfalls
einmal zur Abwechslung ein falscher Wen-

fall steht! Falsch ist der Wenfall auch in
folgendem Satz aus einer Danksagung-
„Speziell e n Dank gebührt allen denen,

..." Allen jenen gebührt „speziell e r Dank?
aber der Schreiber schuldet ihnen „spezi-

ellen Dank". (Wie häßlich übrigens in

einerDanksagung dasFremdwort klingt!)
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9Î a cf) t r a g. Soeben erfdjeint in ber

„9Î33" ein Sheatcrberidft aus fionöon,
roo es fjeigt : „Sie (bie tßfgchfater) finb
nahe bavnn, ifjn ais fRarr gu erklären."

Stefes „als" nerbinbet bie 3Benfa(ler»
gängung IJjit" mit bem 2Iusfagcroori
„9?orr" ; biefes mug alfo aurf) im SBenfall
ftefjen : „als einen Starren". fîeinlid)

Bur 6d)äi'futtg ôcs ©pcactfQefühCö

ffur 30. Aufgabe
Sie Agentur melbet: „3nfolge ber

^ßroteftrnclle, bie ttad) bem 33ekanntroerben
bes 33e)d)luffes, bie lebenslängliche ©e=

fängnisftrafe ber frii£)ern Eagerkomman»
bantin 31fc Äod) auf nier Safjre fjerab*
gufegen, h«oorgerufen hat, befdjlog ber

amcrikanifriie Senat, eine Unterfudjung
über bie Umftänbe, unter roeldjen biefe

Strafmilberung befdjloffen roorben mar,
burdjgufiiljren." — ©in fdjauberijaft uer»

3. b. <ß„

b. n. b. 33. b. 33.

bie... ©. b

®5 ift alfo bie Siebe oon eiiierf3roteftroe!Ie,
„bie tjeroorgerufen hat". 333er ober

roas îjat fie Ijeroorgerufen Ober inen ober

roas? Siefem Stebenfag fetjlt entroeber ber

Saggegeiiftanb ober bie 2Benfallergän»

jung. Ser „Sidjter" roollte rooijt gunädjft
etroas fdjreiben non ber 3J3roteftroe(le, „bie

tjeroorgerufen roorben mar", bretjte
bann roäljrenb bes Schreibens ben Sag in
bie tntige Sonn, oijne if)n auch im übrigen
in Orbnung gu bringen. fRidjtig märe alfo
eine^roteftmelle, „biebas 33ekanntroerben

bes 33efd)luf)es Ijeruorgcrufcn bot". Sag
in biefen oerfeljlten SRebenfag 1. Orbnung
bann ein ridjtiger, aber etroas lunger oer»

bürgtet' Oîebenfag 2. Orbnung („bie Strafe
herabgufegen") eingefdjadjtelt ift, madjt
bas ©ange fdjroerfällig, für îlftfjmatiker
beinahe töblid). Ser SBefdjluh bes Senates
roirb bann in einem oerhürjten ÎRebenfag

(„eine Unterfudjung burdjgufütjren") mit»

roickelter unb gefdjroollener 33anbrourm,
ber beim aurf) gliicklirfj feinemSDÎeifter „über
ben Äopf geroadjfen ift". 333o ber grobe
Stljler fteckt, merkt man aber nur, roenn
man fid) ben erften Seil mehrmals laut
oorlieft ober, nod) beffer, feinen Slufbau
bilblirf) barftetlt, etroa fo (roobei mir aus
^Raummangel nur bie für ben 3ufnmmen«
hang nötigen ©agglieber angeben können
unb aud) biefe nod) geroaltfam abhürgen
miiffen) :

befdjlog b. a. S..
h. hat,

3.. Ä. h-,

geteilt, in ben bann roieöer ein aud) nidjt
gerabe kurger fRelattufag eingefd)oben
roirb. Hub roie oiele überflüffige 335orte!

it'ann ein 33efd)lug, ber gar nicht bekannt
geroorben ift, eine f3rofeftroetle fjeroor»

rufen? Statt „eine Unterfudjung über bie

Umftänbe burrfjauführen" kann man kärger

fugen: „bie Umftänbe gu unterfudjen".
Unb breimal ift oon 33efdjlüffen bie Siebe ;

es finb aber ihrer nur groei. 3ÜUffiger roirb
ber gioeite Seil, roenn mir ben SRelatiofag

nid)t einfd)ieben, fonbern ber fRennform
folgen laffeit („eine Unterfudjung über bie

Umftänbe burdjguführen, roelrije ...").
pRati ift h«"te nid)t megr fo ängftlid)
mit ber iReget, bag ein fRelatiofag feinem

33egiebiiugsroort („Umftänbe") unmittel»
bar folgen unb besljalb eingefdjoben roer»

ben niüffc; man madjt es fegt einfacher, roo

es angegt. 33on ben ad)t 33erbcfferungs»

oorfihiägeii, bie eingegangen finb, fudjen
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Nachtrag. Soeben erscheint in der

„NZZ" ein Theaterbericht aus London,
wo es heißt: „Sie (die Psychiater) sind
nahe daran, ihn als Narr zu erklären."

Dieses „als" verbindet die Wenfaller-
gänzung „ihn" mit dem Aussagewort
„Narr"; dieses muß also auch Im Wenfall
stehen: „als einen Narren". Peinlich!

Sur Schürfung öss Sprachgefühls

Zur ZV. Mufgabe
Die Agentur meldet: „Infolge der

Protestwelle, die nach dem Bekanntwerden
des Beschlusses, die lebenslängliche Ge-

fängnisstrafe der frühern Lagerkomman-
dantin Ilse Koch auf vier Jahre herab-
zusetzen, hervorgerufen hat, beschloß der

amerikanische Senat, eine Untersuchung
über die Umstände, unter welchen diese

Strafmilderung beschlossen worden war,
durchzuführen." — Ein schauderhaft vcr-

I. d. P..
d. n. d. B. d. B.

die... G. d

Es ist also die Rede von einerProteftwelle,
„die hervorgerufen hat". Wer oder

was hat sie hervorgerufen? Oder wen oder

was? Diesem Nebensatz fehlt entweder der

Satzgegenstand oder die Wenfallergän-
zung. Der „Dichter" wollte wohl zunächst

etwas schreiben von der Protestwelle, „die
hervorgerufen worden war", drehte

dann während des Schreibens den Satz in
die tätige Form, ohne ihn auch im übrigen
in Ordnung zu bringen. Richtig wäre also
eine Protestwelle, „die das Bekanntwerden
des Beschlusses hervorgerufen hat". Daß
in diesen verfehlten Nebensatz l. Ordnung
dann ein richtiger, aber etwas langer ver-

kürzter Nebensatz 2. Ordnung („die Strafe
herabzusetzen") eingeschachtelt ist, macht
das Ganze schwerfällig, für Asthmatiker
beinahe tödlich. Der Beschluß des Senates
wird dann in einem verkürzten Nebensatz

(„eine Untersuchung durchzuführen") mit-

wickeltet und geschwollener Bandwurm,
der denn auch glücklich seinem Meister „über
den Kops gewachsen ist". Wo der grobe
Fehler steckt, merkt man aber nur, wenn
man sich den ersten Teil mehrmals laut
vorliest oder, noch besser, seinen Ausbau
bildlich darstellt, etwa so (wobei wir aus
Raummangel nur die für den Zusammen-
hang nötigen Satzglieder angeben können
und auch diese noch gewaltsam abkürzen
müssen) :

beschloß d. a. S..
h. hat,

I K. h.,

geteilt, in den dann wieder ein auch nicht
gerade kurzer Relativsatz eingeschoben

wird. Und wie viele überflüssige Worte!
Kann ein Beschluß, der gar nicht bekannt

geworden ist. eine Protestwelle hervor-
rufen? Statt „eine Untersuchung über die

Unistände durchzuführen" kaun man kürzer
sagen: „die Umstände zu untersuchen".
Und dreimal ist von Beschlüssen die Rede;
es sind aber ihrer nur zwei. Flüssiger wird
der zweite Teil, wenn wir den Relativsatz
nicht einschiebeu, sondern der Nennform
folgen lassen („eine Untersuchung über die

Umstände durchzuführen, welche ...").
Man ist heute nicht mehr so ängstlich
mit der Regel, daß ein Relativsatz seinem

Beziehungswort („Umstände") unmittel-
bar folgen und deshalb eingeschoben iver-
den müsse; man macht es jetzt einfacher, wo
es angeht. Bon den acht Berbesserungs-
Vorschlägen, die eingegangen sind, suchen
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